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Die Einteilung
entscheidet der
des Reglements.
Dlese Bestimmungen sind anzuvenden bei
und Bund esmeis terschaf ten.

Vereins-1 Bezirks-, Landes-

J'edem Veranstalte:r von Vorderladerschießen in österreich, die nicht
.ttir Meisterschaften gevertet verden, vird es freigestellt, nach
vorliegenden Bestinrnungen zu schießen und sein Programm entsprechend
zu e:rgärnzen oder zu reduzieren.

V'..t1lgemeine tlaffenvorschriften: i

Zugelassen sind nur Vorderladervaffen, bei denen Treibmittel und
Geschoß von der Mündung her in die Kammer eingebracht werden und
das Zündmittel von außen aufgebracht vird. Ausnahmen sind Percussiofls-revolverr r/o Treibmittel und Geschoß von vorne direkt in die Kammern
eingebracht verden und, Percussions-Hinterladerr vo Treibmittel und
Geschoß von hinten in die Kammer eingebracht verden. :' Einteilung d.or tJaffen: i

Als Percussionsvaffen gelten solche, bei denen die Treibladung durch
den direkten oder indirekten Schlag eines Hammers auf ein Zündmittelgezündet vird. , tr ,

Als Steinschloßvaffen gelten aJ.le llaffen, bei denen die Treibladung
tiber das Zündkraut durch einen Zündfunken, erzeugt durch die Bewegung
eines Steines an einer schfa§ffäche bzv. die Bevägrrrg einer Stahl- -
T1äche an einem Steinr gezündet wird.
Ä1s Luntenschloßvaffen gelten aIle Wa-0fen, bei denen die Treibladung\- iber das Zi.indkraut durcä eine glim ende Lünte gezündet wird,.
Luntenschloßvaffen sind zum Schießen nicht zugelassen, da die glim-
mende Lunte ein offenes Feuer darstellt, das aus Sicherheitsgründen,
genau vie das Rauchenr ärn Stand verboten ist.

REGTEMENT 
1

der tfaffen erfolgt in e1f Disziplinen. Auf Antrag
Ausschuß des öVSg über An erungen und Erveiterungen

Zrrischen Replica- uld Originalvaffen vird nicht unterschiedert.
Der öVSg empfiehlt, zur Erhaltung i.tberlieferten Kulturgutes l

Originalvaffen zu schonen und mit Replicas zrt schießen.
Unter Replica versteht der öVSg eine in neuerer Zeit gebaute Waffe,die a1le vesentlichen Merkmale einer Originalvaffe aufveist und in
Form und F\rnktion ihrer ursprünglichen Bauureise entspricht.
Der Nachveis für die Zulassung einer tlaffe obliegt dem Sehiltzen'
Es darf nrrr Schvarzpulver als Treibmittel vervendet verden. Zusätze
zum Pulver, egal velcher Art, sind nicht zulässig.
In allen Disziplinen vird die Vervendung einer Schutzprille "eüpfohIen.



Traditionsbekleidung ist erlaubt. Schießvesten, die dem Schtitr.rrld", '! ' 'r

Anschlag erleichtern sowie Handschuhe, Schmirgel auf den HandfläÖhen üsr/rsind niötrt zuIässig. ,g

Zielhilfsmittel sind nicht zugelassen. Dazu zählen Irisblenden uhd die
Abdeckung ftir das nichtzielende Auge s
natitrlichen Sichtvinkel des Auges ein
Sehhilfen, die lediglich den Brechungs
sind zugelassen. 

EDie zum Schießen vervendeten llaffen müssen staatlich beschossen iein.
AIs Nachrueis vird nur ein nach dem österreichischen Beschußgesetzgtiltiger Beschußstempel anerkannt. Venantvortung und Nachveispflicht
obliegen d.em Schützen. iFiirdielIertrrngderSchüsseztih1tdieMittedesEinschuß1oches.1
Befindet sich die Mitte des EinschußLoches genau auf einer Teilur{.gs-linier so zählt der höhere Bereich. In al1en Disziplinen verden die
zehn besten Schilsse gevertet. Schi.lsse auf frerde Scheiben gelten,a1s
Fehler. ' {
Geschossen vird in al1en Disziplinen auf die Scheibe Freie Pistole(Uff 50) Durchmesser !o cm, unterteilt in 1O Bereiche, Bereich 7,bis
1O schvdtzc Es darf nur die feste Pappscheibe verwendet verden. I
Jeder Schütze hat das Recht, zur Vermeidung von Ausvertungsfehle:rn J.eine zveite oder dritte Scheibe ftir die laufende Serie zu verlangen.
Eine Serie besteht aus zuröIf Schuß, das Zeitlimit ist 30 Minuten
einschließlich Ladezeit .
Sicherheit am Schießstand:
Jeder Schtitze haftet für die Folgen seines Schusses selbst.
Am Stand ist das Rauchen strengstens verboten.
Das Laden der VJaffe darf nrlr unmittelbar am Stand vorgenommen werden.
Vervendet verden dürfen vorher abgemessene Ladungen, die bis zum ?

Gebrauch geschlossen gehaLten verden müssen, oder verschließbare
hrl-verflaschen oder Rrlverdos€rro
Das Einschütten des Pulvers in den Lauf bzv. die Kammerein Zvischenmaß erfolgen, das Einschütten direkt aus derist verboten.

darf nur i.iber
Pulverflasche

Percussionsrevolver mtissen mit einem Verdämrnungsmittel geladen
'las kann eine Filzscheibe hintär oder eine FettfüI1ung vor den

verdenr
Geschoß sein.

*r Schtitze darf die geladene Lraffe nicht aus de:r
"':..ffen, die angelehnt verden, dtirfen nicht geladen
;ilt eine Wa-ffe dann, venn die Treibladung sich im
ilammer befindet.
Durchfilhrung von tlettkiunpfen:
Der Veranstalter eines Schießens stellt die Schieß1eitung,
Anordnungen Folge zu feisten ist.Zveifel über die Auslegung des Reglements unterliegen unter Ausschlußiles Rechtsveges der Drtscheidung dr:rch die SchießIeitung, ebensosonstige Meinungsverschiedenheiten. Die Schießleitung kann nach eigenem
Ermessen ein Schiedsgericht aus ftinf neutralen Schützen einberufen,
Cessen Entscheidung ist endgüItig. 

,

Jede lJaffe vird vor dem Schießen von der Schießleitung kontrolliert und diese
entscheidet dabei verbindlich über die Zulassung der Waffe zum Wettkampf.)ie Gründe für die Nichtzulassullg einer Haffe müssen dem Schützenmitgeteilt verden. Zut Wa.tfenkontrolle kann die Schießleitung zusätzlich
sachlundige Personen hinzuziehen.

Hand geben. ;sein. Als geladen
Lauf bzv. der

I
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Jeder teilnehmende Verein hat Aufsichtspersonen zeitveise ,r.,, Vol-ftigung zu stell€ro D€r Wirkungsbereich dieser Personen besch:ränktsich auf den Standplalz der Schiltzen und beinhaltet folgende Kontrollen:Korrekter Anschlag, richtige Geschoßform, richtige Schuäzah1 und i
allgemeine Sicherheit (2.8. Rauchverbot, geschloisene Pr.rlverbehälte:r usr/. ).Verstöße von Seiten der Schützen sind sofort der Schießleitr.mg zu meLden.
_Efne Disziplin darf nur mit einer tJaffe geschossen verden. 1Die ltaffe muß vom Sehützen selbst geladen verden. Die Vervendung ivonlangen Laderöh:ren und das Ausw.ischen des Laufes zvischen den einzelnenSchüssen ist in der-Pisziplin 1 (t'lirit:ir-oienstgevehr) nicht gestattet.Stönrngel an der l{affe mrß der Schütze selbst beseitigen, ohnä dabeiden Stand zu ve:llassen oder Hilfe von anderen Personen anzunehmen.Gelingt-ihm das nicht, qluß gr- die begonnene Serie abbrechen. Mit Genehmigungdgr Schießleitung kann der Schütze mit einer anderen l{affe erneut antretän ünddie begonnene Serie zv Erde schießen. In, diesem Fall verrCen vom iE?gebnis der unterbrochenen Serie zvei Ringe abgezogen. iBeginn rrnd Ende einer Serie verden durch pleif-giignäre angezeigt:i
Beginn
Unterbrechung
Ende

2 langgezogene Pfiffe
Mehre:re kurze Pfiffe1 langgezogener Pfiff

\i Titelkäimpfen darf pro Disziplin nur eine Serie geschoss"n ,*"i"rr.
\--l. i TltSlt-ryPfen ist vor dem Wettkarnpf vom Veranstalter jedem Schiitzendie Möglichkeit zv Geben, die Stand,verhältnisse und seinä tJaffe Idurch je eine halbe geschossene Serie zu überprüfen. 

,,

Schießveranstaltungen sind der VerbandsLeitung zwecks Aufnahme in aenVeranstaltungskalender frühzeitig zu melden.

Einteilung der Disziplinen: .
iDie Buchstaben in nachfolgender R

4 - WaffentJry# - Visigrung .'it - Aaschlagart, -Abzugseinrichtung i,
i".-sziplin 1, Percussions-Dienstgeuehr mit gezogenem Lauf I
\,A Zugelassen sind alle Percussiors-Gevehrmodelle, die im Militär-bereich vervendet vurden. Dazu

modell-e, sofern diese 1ängere
Erprobung an die Truppe ausgegdie nach nilitlirischen nichttiengl. Volunteer-rifles). . :i

,

täirische i

Bp39e1assensindnxrSchaftformennaehmi1itärisehemVorbi1d.
rtnderungen am schaft, vie Ausfräsungen oder Anbringr:ng zü- isätzlicher Teile sind nicht gestattet. Das Gleiche gilt auch :

ftlr die Beschlagteile.

Es können Replicas oder Originale sein,.luigh! zugelassen sind scha:rfschützengevehrre und rliliScheibenbüchsen.

i
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Es ist nr.rr offene Viesierung, bestehend aus Bläxo zvei Zielmittelnzugelassen.'Die Form von ,Kimile und Korn sovie eine eventuelle,Verstellmöglichkeit muß den 4ilittirischen Richtlinien entsprechen.
Iorntunnel und Seitenblenden'sind nicht zugelassen.

E
F
L,

Es dat'f nur Schvarzpulver a1s Treibladung venurendet verden.Die Form der Geschoße ist beliebig. :,l[indestkaliber 13,5 run.
Stehend frei
50n
Steeher ist nicht zugelassen

Dlsziplin 2 Percussiors-Hitlterlader
A Zugelassen sind alle Bauarten und Gattrrngen von Percussio[s-Hinterlade:r. Es können Replicas oder Originale sein.
B Schäftung ist frei
C Jede Visierung ohne optik, bestehend aus ma]<. drei zielmittell.
D Es darf nur Schvarzpulvqr als Treibladung vervendet verden. '

1
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Die Form der Geschoße ist bellebig.
E Stehend frei
F 5Om
G Stecher ist zugelassen.

Disziplin 3 Percussions-Gevehr n:it glattem Lauf
A Zrrgelassen sind a1le percussions-Gevehre mit glattem Lauf,dieser muß zylindrisch gebohrt sein. l

Es kömen Replicas odelr Originale sein.
B vie Disziplin 2
',' Es ist nur offene Visierung, bestehend aus(rimme und Korn) zugelassen. pie Visiemng

Matchvisierung und nicht verstellbar sein.
Seitenblenden sind unzulässig.

D vie Disziplin 2
E Stehend frei
F 50m
G Stecher ist nicht zugelaSS€rlo

I

max. zvei Zielmittelndarf keine moderne
Korntunnel und I

1
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:
Disziplln 4 Fleies Percussions-Gevelrr
A Zugelassen sitld aIle' Baualten und Gattunglen von Pscussiots-

Gevehren, auch' Percussions-HinterLaderr'sofern der Verschlußplombiert ist und die tlaffe von der Mündung her geladen vird.
t.

C Jede Visierung ohne optik, bestehend aus ma)c. drei Zlelmitte
D Es darf nnr Schvarzpulver aIs Treibladung vervendet verden. ',

Die Form der Geschoße ist beliebig. ,

E Stehend frei
F'5Om
G Stecher ist zugel-assen.

t
n

Disziplin 5 Fleies
Punkt A, B, C, D,

.rr' Liegend frei
F 10O m

PsrcrrssioDs-Gevehr
G, urie Dtsziplin 4

Disziplin 6 . Steinschloßgevehr mit gezogenem tauf
A Zugelassen sind Stein- und Radschloßgewehne.

Es können Replicas oder Originale sein.
B wie Disziplin 2
C Es ist nu:r offene Visierung, bestehend aus ma)<. dreizugelassen, diese darf keine moderne Matchvisierung

Höhen- und Seitenverstellung ist zugelassen, sofernMicroskal"a ode:r Klickvo:richtung besitzt. Korntunnelblenden sind unzulässig.
ti wie Disziplin 2

i;' Stehend freiv 5om
G Stecher ist zugelassen.

i

t'Zielmitteln
sgln.
diese keine
und Seiten-

Disziplin 7 Steinschloßgevehr nrit glattem Lauf
A Zugelassen sind Stein- und Radsehloßgewehre mitdiäser muß zyli-ndrisch gebohrt sein.

Es können Replicas oder Originale sein.
B wie Disziplin 2
C urie Disziplin 2
D vie Disziplin 2
E Stehend frei
F 5Om
G Stecher ist nicht zugelassen

glattem Lau-f,

5
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Disziplin 8 Psrcussioirs-Pistole
A Zugelassen sind ein- und ineh:lschüssige Percussionst Pistp1en.l

Es können Replicas oder Originqle sein. Ma)c. Lauflänge 3Or! ct[. '

B Der Schaft muß in Form und Abmessungen einem historischen i
Vorbild entsprechen. ändorungen am Schaft, yie Ausfräsungen oder
Anb:ringung'zusätzlicher Teile sind nicht gestattet. Das gleichegilt auch ftir die Beschlagteile. 1

C Es ist nur offene Visierung, bestehend aus mäxo zvei Zielrnitteln
(firnme und Korn)'zugelassen. Die Visierung darf keine moderne
Matchvisierung und nur in der Höhe verstelLbar sein. Die Verstell-
einrichtung darf keine Microskala oder eine Klickeinrichtung
auf\reiserr. Das Korn darf nicht von einem Tunne1 oder Seiten- r

blenden umgeben sein.
D Es dalf nr.r Schvarzpulve:r a1s T:reigladumg velrwendet verden.AIs Geschoße sind nur Rundkugeln zugelassen, die Vervendungelnes Schußpflasters vir.<t freigestellt. ,

F 25m
G Stecher ist zugelassen.

Disziplin 9 Percussions-Revolvqr
A Zugelassen sind a1le Percussiorls-Revolver.- Es können Replicas oder Originale sein. Ma)r. Lauflänge 21 rlr
B i{,nderungen am @iffstück, vie das Aufschneiden einer Fischhaut

oder das Anbringen von stätrkeren oder }ängeren @iffschalen, :ist nicht zulässig. Die Verwendung von anderen Materialien ärs.Holz ist erlaubt, sofern d,ie Oberfläche der Griffschalen glatt ist.
C Es ist nur offene Visierung, bestehend aus maxc zlv€i Zielnittelnzugelassen. Die Visierung derf keine moderne Matchvisienung undnicht verstellbar sein. Das Korn darf nicht von einem Tr:nnäI oderSeitenblenden umgeben sein.'

Es darf nur Schvarzpulver a1s Treibladung vervendet verden.Die Form der Geschoße ist beliebig.

F 25m
G Bei j"d* Ladevorgang muß die Tronmel voII geladen verden, eineSerie entspricht demnach z'vei Trommeln. wiid ein fünfschüssiges

Revolvermodell vervendet, sind die letzten z'vei Schuß in einemdritten Ladevorgang zu schießen.

tI
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- Disziplin 1O Steinschloß- Pistole
A Zugelassen sind Stein- und Radschloßpistolen.

Es können Replicas oder Originale sein. MäX. Lauflälnge
B yie Disziplin I
C urie Disziplin I
D yie Disziplin 8
E Stehend frei
F 25m
C Stecher ist zugelassen. ,'

CIIIr

Disziplin 11 Fleie Vorderladqs-Faustfeuervaffe
A Zugelassen sind ein- und mehrschtissige Vo:rderlader-Faustfeuer-vaffen, unabhilngig von der Baua:rt und den Zündsystemo

Es können Replicas oder Originale sein.
.-P Schäftung ist freL.
I\-, Es ist jede Visierung ohneZielnitteln zugelassen.

D Es darf nur SchvarzpulverDie Form der Geschoße ist
E Stehend frei
F' 25m
G Stecher ist zugelassen.

Optik, bestehend aus max.. zvei

als Treibladung verwend,et verden.
beliebig.

3or 5

ll

Isepa:rate' llertung.
Gill tigkeit.

DAMENKTASSE
flir aIle angeführten Disziplinän gibt es bei Damen eine
,oil.le Ptrnlcte der angeführten Disziplinen haben auch hier
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